


Sie bleiben berechtigt, gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 einen 

neuen Zweitantrag zu stellen, falls Sie eine Überprüfung des Erstbescheids vom 30. Januar 

2025 beantragen möchten.   

Mit freundlichen Grüßen, 

Mariusz Daca 
 

Stellvertretende 
Referatsleiterin 
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